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DER FOURIER f Gersau, Juni 1959

Erscheint monatlich
32. Jahrgang Nr. 6
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VON MONAT ZU MONAT

Massnahmen zur Förderung des Kadernachwuchses

Unsere Armee ist in den Nachkriegsjahren bei der Rekrutierung der von ihr benötigten jungen
Kader erheblichen Schwierigkeiten begegnet; die Lösung des Kadernachwuchsproblems ist heute
eine der zentralen Aulgaben unserer Armeeleitung. Die bestehenden Hinderungen sind allerdings
stark verschieden je nach Waffengattung und vor allem nach Landesgegend; gesamtschwei-
zerisch gesehen besteht nach wie vor ein beträchtlicher Unterbestand, der allerdings weniger im
quantitativen als vielmehr im qualitativen und vor allem in einer gewissen Gleichmässigkeit der

Berücksichtigung aller Berufsschichten liegt. Es besteht heute ein deutliches Übergewicht an
unselbständig Erwerbenden und Lehrern, während der Anteil an Bauernsöhnen und Studierenden
leider etwas zurückgegangen ist.
Es ist hier nicht der Ort, den Gründen des Nachwuchsproblems nachzugehen — eine solche

Untersuchung würde zu höchst interessanten soziologischen Erkenntnissen führen — wir wollen
vielmehr die Massnahmen etwas näher betrachten, die von der Armee in der letzten Zeit
getroffen worden sind, um den bestehenden Schwierigkeiten zu steuern und für die jungen
Soldaten einen vermehrten Anreiz zu schaffen, sich der Offiziers- oder höheren Unteroffiziers-
laufbahn zuzuwenden. Wenn auch das Kaderproblem bei weitem nicht nur ein materielles
Problem ist, spielen diese Fragen dabei doch eine recht erhebliche Rolle. Die Militärverwaltung
hat darum in den letzten Jahren eine ganze Reihe von materiellen Verbesserungen angeordnet,
die durchwegs sehr fühlbare Erleichterungen der militärischen Weiterausbildung gebracht haben.
Dabei lassen sich im wesentlichen folgende 3 Gruppen Dort Massnahmen unterscheiden:

1. Die Verkürzung einzelner ßejörderungsdienste und damit Herabsetzung der für die Erreichung
eines militärischen Grades notwendigen Dienstleistungen;

2. die Verbesserung der finanziellen Entschädigungen bei Dienstleistungen;
3. die Erleichterung in der Untformbeschaffung.

Im einzelnen handelt es sich dabei um folgende Anordnungen:

1. Die Verkürzung von ßeförderungsdiensten
Im Jahre 1956 wurden zur Erleichterung der Kaderrekrutierung verfügt:

a) Offiziersanwärter der Infanterie und der Leichten Truppen sowie alle Motorfahreroffiziers-
anvvärter haben als Korporale nicht die ganze Rekrutenschule zu leisten; sie können 3 Wochen
vor Schluss der Rekrutenschule entlassen werden.

b) Fe/diueifreZaniuärter aller Truppengattungen haben als Korporale nur noch 90 Tage Dienst in
einer Rekrutenschule zu leisten.

c) Angehende Einheitskommandanten haben nur noch 6 Tage in einer Unteroffiziersschule zu
leisten (statt wie bisher 13); auf das Bestehen des Materialkurses für angehende Einheits-
kommandanten wird verzichtet.
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